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AA  FFÜÜRR  AALLLLEE  SSTTEEUUEERRPPFFLLIICCHHTTIIGGEENN  
 
 

Erstattungszinsen: Bundesfinanzhof muss über die Steuerpflicht erneut entscheiden 
 
Wer auf eine Steuererstattung lange warten muss, erhält auch Zinsen vom Finanzamt. Der Zinslauf 
beginnt grundsätzlich 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist; er 
endet mit Bekanntgabe des Bescheides. Nach der Neuregelung durch das Jahressteuergesetz 2010 
gehören diese Zinsen in allen offenen Fällen zu den Kapitalerträgen.  

Zum Hintergrund  

Durch das Jahressteuergesetz 2010 wurde die steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs ausgehebelt. Dieser hatte entschieden, dass Erstattungszinsen nicht zu versteuern sind, da 
Nachzahlungszinsen ihrerseits nicht abzugsfähig sind.  
 
Hinweis: 
Ob diese gesetzliche Regelung rechtmäßig ist und auch noch rückwirkend angewendet werden darf, 
wird nun erneut der Bundesfinanzhof klären müssen. In geeigneten Fällen sollte unter Verweis auf die 
anhängigen Revisionen Einspruch eingelegt werden. Bis zur Entscheidung durch den Bundesfinanz-
hof kann das Verfahren ruhen.  
 
FG Münster, Urteil vom 16.12.2010, Az. 5 K 3626/03 E, Rev. BFH Az. VIII R 1/11; FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
29.01.2010, Az. 10 K 2720/09, Rev. BFH Az. VIII R 36/10 
 

Zivilprozesskosten sind als außergewöhnliche Belastungen abziehbar 
 
Der Bundesfinanzhof hat zugunsten der Steuerzahler entschieden, dass Kosten eines Zivilprozesses, 
unabhängig von dessen Gegenstand bei der Einkommensteuer als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt werden können. 
 
Kosten eines Zivilprozesses hatte die Rechtsprechung bisher nur ausnahmsweise bei Rechtsstreiten 
mit existenzieller Bedeutung für den Steuerpflichtigen als außergewöhnliche Belastung anerkannt. 
Diese enge Gesetzesauslegung hat der Bundesfinanzhof nunmehr aufgegeben. 
 
Derartige Aufwendungen sind allerdings nur dann begünstigt, wenn die Prozessführung hinreichen-
de Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Davon ist nach der Ansicht des Bundesfi-
nanzhofs auszugehen, wenn der Erfolg des Zivilprozesses mindestens ebenso wahrscheinlich wie ein 
Misserfolg ist. 

 
Beachte: Die Aufwendungen wirken sich jedoch nur steuermindernd aus, soweit sie die gesetzlich 
normierte zumutbare Belastung übersteigen. 
 
BFH-Urteil vom 12.05.2011, Az. VI R 42/10 

 

Krankenversicherungsbeiträge von Kindern können die Steuerlast der Eltern mindern 
 
Tragen Eltern im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
ihres steuerlich zu berücksichtigenden Kindes, können sie die Beiträge seit 2010 in ihrer Einkommen-
steuererklärung als Sonderausgaben geltend machen. Was sich auf den ersten Blick recht einfach 
anhört, wirft in der Praxis Fragen auf.  
 
Wenn die Eltern die Beiträge nachweislich von ihrem Konto abbuchen lassen, ist es offensichtlich, 
dass sie die Beiträge wirtschaftlich getragen haben. Nicht so einfach ist es aber, wenn bei sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten Kindern die auf der Lohnsteuerbescheinigung des Kindes ausgewie-
senen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von den Eltern als Sonderausgaben geltend ge-
macht werden. Derzeit wird auf Bund-Länder-Ebene geklärt, ob es darauf ankommt, dass die Eltern 
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die Beiträge tatsächlich bezahlt haben oder ob es bereits genügt, wenn sie ihre Unterhaltsverpflich-
tung durch Sachleistungen wie Unterhalt und Verpflegung erfüllen.  
 
Beachte: Die Oberfinanzdirektion Münster hat ihre Finanzämter angewiesen, die Bearbeitung etwai-
ger Einsprüche und Änderungsanträge zurückzustellen, bis eine Lösung gefunden wurde. Auf eine 
sofortige Entscheidung zu drängen lohnt sich nicht, da ansonsten eine Einspruchsentscheidung droht, 
die nur mit einer Klage angefochten werden kann. 
 
Hinweis:  
Machen die Eltern die Aufwendungen geltend, scheidet ein Abzug dieser Beiträge bei dem Kind aus. 
Grundsätzlich ist der Sonderausgabenabzug bei den Eltern steuerlich günstiger, da sich beim Kind 
aufgrund der Höhe der Einkünfte keine oder nur eine geringe Auswirkung ergeben würde. 
 
OFD Münster vom 25.05.2011, Kurzinfo ESt 14/2011 
 

Bundesfinanzhof gestattet Werbungskostenabzug für Erststudium und Erstausbildung 
 
Bereits im Jahr 2009 hatte der Bundesfinanzhof entgegen dem gesetzlichen Wortlaut entschieden, 
dass Aufwendungen für ein Erststudium als Werbungskosten absetzbar sind, wenn dem Erststudium 
eine abgeschlossene Berufsausbildung vorausgegangen ist. Jetzt legten die Richter nach und urteil-
ten, dass auch die Kosten für das Erststudium im Anschluss an den Schulabschluss (Abitur) sowie für 
eine erstmalige Berufsausbildung Werbungskosten sind. 

Zum Hintergrund 

Die Finanzverwaltung interpretiert die seit 2004 geltende Regelung zur Abzugsfähigkeit von Ausbil-
dungskosten so, dass Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein im Anschluss 
an das Abitur durchgeführtes Studium nur dann als Werbungskosten abgesetzt werden können, wenn 
die Bildungsmaßnahme im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. Liegt kein Dienstverhältnis 
vor, sind die jährlichen Kosten nur bis 4.000 EUR als Sonderausgaben abzugsfähig.  
 
Da während eines Studiums keine – oder nur geringe – Einnahmen erzielt werden, führen Werbungs-
kosten regelmäßig zu einem vortragsfähigen Verlust, der sich in den Jahren der Berufsausübung 
steuermindernd auswirkt. Sonderausgaben hingegen bleiben bei fehlenden Einkünften in demselben 
Jahr wirkungslos, da hier keine jahresübergreifende Verrechnung möglich ist.  

Voller Abzug bei beruflichem Zusammenhang 

Der Bundesfinanzhof hat der Finanzverwaltung aktuell eine Absage erteilt und entschieden, dass die 
Aufwendungen für eine Erstausbildung oder für ein Erststudium als vorweggenommene Werbungs-
kosten abziehbar sind, wenn sie in einem hinreichend konkreten Veranlassungszusammenhang zur 
späteren Berufstätigkeit stehen.  
 
Ein hinreichend konkreter Zusammenhang ist grundsätzlich zu bejahen, wenn ein Studium oder eine 
Ausbildung Berufswissen vermittelt und damit auf die Erzielung von Einnahmen gerichtet ist. 
  
Beachte: Die eingangs erwähnte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2009 wendet 
die Finanzverwaltung an. Ob sie auch die aktuelle Rechtsprechung anerkennen wird, bleibt vorerst 
abzuwarten. 

Praxishinweise 

Wir raten betroffenen Studenten, die Kosten für das Erststudium in der Steuererklärung als (vorweg-
genommene) Werbungskosten geltend zu machen. Mögliche Verluste können dann beim späteren 
Berufsstart steuermindernd gegengerechnet werden.  
 
Die Aufwendungen für das Studium können in allen noch offenen Fällen nacherklärt werden. Wer 
noch keine Steuererklärung abgegeben hat, kann dies für mindestens vier Jahre nachholen. Bis zum 
31.12.2011 kann also noch die Steuererklärung für 2007 abgegeben werden.  
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Hinweis: Geltend gemacht werden können beispielsweise Kosten für Fachliteratur, Studienfahrten, 
Schreibmaterial, die Semestergebühren und die Fahrtkosten zur Universität.  
 
BFH-Urteile vom 28.07.2011, Az. VI R 38/10,  Az. VI R 7/10, BFH-Urteile vom 18.06.2009, Az. VI R 14/07, Az. VI R 31/07; BMF-
Schreiben vom 22.09.2010, Az. IV C 4 - S 2227/07/10002 :002 
 
 
BB  FFÜÜRR  UUNNTTEERRNNEEHHMMEERR  UUNNDD  FFRREEIIBBEERRUUFFLLEERR  
 
 

Unterjähriger Beteiligungsverkauf: Finanzgerichte sprechen sich für Verlustverrech-
nung aus 
 
Kapitalgesellschaften können Verlustvorträge grundsätzlich nicht mehr nutzen, wenn innerhalb von 
fünf Jahren mehr als 50 % des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber übergehen (quotaler Untergang bei 
über 25 % bis 50 %). Ungeklärt ist, wie die Verlustverrechnung bei einem unterjährigen 
Anteilseignerwechsel durchzuführen ist. Ein positives Signal haben das Finanzgericht Münster und 
das Finanzgericht Hessen gesetzt. Danach gilt die Verlustabzugsbeschränkung nicht für Gewinne des 
laufenden Wirtschaftsjahres, die bis zum Beteiligungsverkauf angefallen sind. 
 
Die Problemstellung soll an dem folgenden Beispiel verdeutlicht werden: 
Zum 31.12.2009 verfügt die A-GmbH über einen Verlustvortrag in Höhe von 100.000 EUR. Am 30.09.2010 ver-
äußert der Alleingesellschafter A seine Anteile an den neuen Gesellschafter B. Auf den 30.09.2010 stellt A einen 
Zwischenabschluss auf, der einen Gewinn von 100.000 EUR ausweist.  
 
Strittig ist nun, ob der Verlustvortrag mit dem Gewinn verrechnet werden kann oder ob der Verlust 
infolge des schädlichen Beteiligungserwerbs untergeht.  

Ansicht der Finanzverwaltung  

Im Ergebnis behandelt die Verwaltung anteilige Gewinne und Verluste profiskalisch unterschiedlich:  
 
· Erfolgt der schädliche Beteiligungserwerb während des laufenden Wirtschaftsjahres, unterliegt ein 

bis zu diesem Zeitpunkt erzielter Verlust der Verlustabzugsbeschränkung. Demzufolge gehen so-
wohl der Verlustvortrag als auch der anteilige unterjährige Verlust des bisherigen Anteilseigners 
unter.  
 

· Beachte: Der Verlust des Wirtschaftsjahres, in dem das schädliche Ereignis eingetreten ist, wird 
von der Verwaltung grundsätzlich zeitanteilig aufgeteilt. Die Kapitalgesellschaft kann jedoch auch 
eine wirtschaftlich begründete andere Aufteilung (z. B. durch einen Zwischenabschluss) vorneh-
men.  
 

· Wird bis zum Beteiligungserwerb hingegen ein Gewinn erzielt, soll der bisherige Anteilseigner die-
sen nicht mit seinem Verlustvortrag verrechnen können, da der Gewinn bereits dem neuen Anteils-
eigner wirtschaftlich zuzurechnen sein soll.  

 
In Bezug auf das Beispiel führt diese Sichtweise zur Konsequenz, dass der Verlustvortrag von 
100.000 EUR vollständig untergeht und der Gewinn somit voll zu versteuern ist.  

Rechtsprechung der Finanzgerichte 

Das Finanzgericht Münster vertritt eine andere Meinung als die Verwaltung und stellt dabei auf den 
Sinn und Zweck der Regelung zum Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften sowie die Gesetzesbe-
gründung ab, wonach die in früherer Zeit erwirtschafteten Verluste für das neue wirtschaftliche Enga-
gement unberücksichtigt bleiben sollen. Demzufolge wird nur der Verlustabzug für einen nach dem 
schädlichen Anteilseignerwechsel entstandenen Gewinn ausgeschlossen. Mit einem bis zum Zeit-
punkt des Beteiligungserwerbs entstandenen Gewinn kann der Verlustvortrag noch verrechnet wer-
den.  
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Auch das Finanzgericht Hessen hat sich in einem aktuellen Beschluss gegen die Verwaltungsmeinung 
gestellt. Für das Finanzgericht Hessen ist eine konsequente Umsetzung des Verlustverrechnungsver-
bots nämlich nur dann gewährleistet, wenn die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb erwirtschafte-
ten Gewinne und Verluste miteinander verrechnet werden können.  
 
Hinweis: 
In geeigneten Fällen sollte gegen eine unterbliebene Verlustverrechnung Einspruch eingelegt werden. 
Da gegen die Entscheidung des Finanzgerichts Münster die Revision anhängig ist, kann das Verfah-
ren ruhen. Zum Nachweis eines bis zum Anteilseignerwechsel angefallenen anteiligen Gewinns bietet 
es sich an, einen Zwischenabschluss aufzustellen.  
 
Das Finanzgericht Hamburg ist sogar darüber hinaus der Auffassung, dass die Versagung der Ver-
lustverrechnung bei einem Gesellschafterwechsel insgesamt verfassungswidrig ist und hat diese Fra-
ge dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.  

 
Beachte: In diesem Punkt besteht allerdings Uneinigkeit zwischen den Finanzgerichten. Für das Fi-
nanzgericht Sachsen ist es nämlich verfassungskonform, dass der Verlustabzug bei einem 
Anteilseignerwechsel von mehr als 50 % entfällt. 
 
FG Münster, Urteil vom 30.11.2010, Az. 9 K 1842/10 K, Rev. unter BFH Az. I R 14/11; FG Hessen, Beschluss vom 07.10.2010, 
Az. 4 V 1489/10; FG Hamburg, Beschluss vom 04.04.2011, Az. 2 K 33/10; FG Sachsen, Urteil vom 16.03.2011, Az. 2 K 
1869/10; BMF-Schreiben vom 04.07.2008, Az. IV C 7 - S 2745 a/08/10001, Rz. 31 ff. 
 

Nichtzuordnung des Wirtschaftsguts: Abzug der Vorsteuer aus laufenden Kosten 
dennoch möglich 
 
Der Bundesfinanzhof hat aktuell klargestellt, dass der Vorsteuerabzug aus laufenden Gebäudekosten 
– soweit sie mit besteuerten Umsätzen zusammenhängen – auch dann möglich ist, wenn die Immobi-
lie nicht dem Unternehmensvermögen zugeordnet wurde. 
 
Hat der Unternehmer z. B. wegen einer nichtunternehmerischen Gebäudenutzung keine Zuordnung 
zum Unternehmensvermögen im Erwerbs- oder Errichtungsjahr vorgenommen, kann nach dem aktu-
ellen Beschluss des Bundesfinanzhofs aber zumindest die Vorsteuer aus den laufenden Kosten bean-
sprucht werden. 
 
Hinweis: 
Auch der Vorsteuerabzug aus laufenden Kfz-Kosten hängt nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs nicht von der Zuordnung des Fahrzeugs zum Unternehmensvermögen ab. 
 
Ist beim Erwerb des Kfz bereits absehbar, dass die Umsatzsteuer auf die Privatnutzung und den spä-
teren Veräußerungs- oder Entnahmeerlös den Vorsteuerabzug aus der Anschaffung übersteigt, sollte 
der Pkw nicht dem Unternehmensvermögen zugeordnet werden.  
 
Dies gilt insbesondere für Kfz, die ohne Vorsteuerabzug, also z. B. „von privat“ erworben wurden. Bei 
diesen kommt es allerdings nur beim Verkauf, nicht jedoch bei der Entnahme zur Umsatzbesteuerung. 
Solche Fahrzeuge sollten vor dem Verkauf aus dem Betrieb entnommen werden. Das muss nachvoll-
ziehbar dokumentiert werden. Dann kann das Fahrzeug auf der "privaten Ebene" verkauft werden, 
ohne dass auf den Verkaufserlös Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt werden muss. 
 
BFH, Beschluss vom 10.02.2011, Az. XI B 98/10; BFH-Urteil vom 28.02.2002, Az. V R 25/96 
 

Einführung der elektronischen Bilanz wird vermutlich um ein weiteres Jahr verscho-
ben 
 
Das Bundesministerium der Finanzen hat aktuell einen überarbeiteten Entwurf des Anwendungs-
schreibens zur elektronischen Übermittlung von Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen veröf-
fentlicht. Daraus geht hervor, dass die elektronische Übermittlung de facto um ein weiteres Jahr ver-
schoben werden soll.  
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Ursprünglich sollten die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2010 beginnen, elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden. Aufgrund von organisa-
torischen und technischen Schwierigkeiten wurde die Einführung jedoch um ein Jahr verschoben. Zu 
Erprobungszwecken wurde im ersten Halbjahr 2011 eine Pilotphase durchgeführt. 
 
In dem nun überarbeiteten Entwurf heißt es, dass die elektronische Übermittlung erstmals für Wirt-
schaftsjahre gelten soll, die nach dem 31.12.2011 beginnen. Dies ist bekannt. Neu ist indes, dass es 
im Erstjahr nicht beanstandet werden soll, wenn die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung noch 
nicht nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermittelt werden. Fak-
tisch würde die Einführung damit erneut um ein Jahr verschoben, sodass die Jahresabschlüsse zum 
31.12.2012 noch in Papierform beim Finanzamt eingereicht werden können.   
 
Beachte: Derzeit wird über die Auslegung des Begriffs „Erstjahr“ diskutiert. Diese Wortwahl ist inso-
fern missverständlich, als die Bilanz für das Erstjahr 2012 gerade nicht in 2012, sondern regelmäßig 
erst in 2013 übermittelt wird. Getreu dem Wortlaut könnte es die Verwaltung also beanstanden, wenn 
der Jahresabschluss zum 31.12.2012 im Jahr 2013 nicht in elektronischer Form übermittelt wird. 
 
Hinweis:  
Es wäre wünschenswert, wenn die Finanzverwaltung der Forderung des Deutschen Steuerberaterver-
bandes nach einer Klarstellung nachkommen und letztendlich eine eindeutige Formulierung wählen 
würde. 
 
Für den Unternehmer wird die elektronische Übermittlung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung mit einem höheren Zeitaufwand und zusätzlichen Kosten verbunden sein. Auch wenn die 
erstmalige Anwendung erst für Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 verbindlich sein sollte, ist eine zeit-
nahe Umsetzung ratsam. Für die notwendigen Vorbereitungen wird nämlich eine entsprechende Vor-
laufzeit benötigt. Sofern wir Ihre Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, werden wir die 
erforderlichen Vorkehrungen für Sie durchführen. Sofern und soweit es Ihrer Mitwirkung bedarf, wer-
den wir Sie ansprechen. 
 
Für die Finanzverwaltung liegen die Vorteile auf der Hand. Denn durch die aufbereiteten Jahresab-
schlussdaten werden die Auswertungs- und Analysemöglichkeiten deutlich verbessert.  
 
BMF-Schreiben im Entwurf vom 01.07.2011, Az. IV C 6 - S 2133-b/11/10009; DStV, Mitteilung vom 13.07.2011

 

 

Zur Investitionsabsicht und der erforderlichen Dokumentation beim Investitionsab-
zugsbetrag 
 
Wird ein Investitionsabzugsbetrag mit der Steuererklärung des Abzugsjahres geltend gemacht, ist 
daraus auf eine Investitionsabsicht im Investitionszeitraum zu schließen. Dies gilt auch, wenn die 
Steuererklärung erst im Einspruchsverfahren gegen einen Schätzungsbescheid abgegeben wird, so 
der Bundesfinanzhof. 
 
Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs ist das Nachweiserfordernis (Benennung der Funktion der 
Wirtschaftsgüter und Angabe der voraussichtlichen Anschaffungskosten) in zeitlicher Hinsicht nicht an 
den Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung gebunden, sodass bereits eingereichte Unterlagen im 
Einspruchs- bzw. Klageverfahren noch vervollständigt werden können.  
 
Diese steuerzahlerfreundliche Entscheidung ergänzt der Bundesfinanzhof um die Aussage, dass es 
nicht von Bedeutung ist, ob die Investition im Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung schon erfolgt 
ist.  
 
Insoweit ist die tatsächliche Investition innerhalb des Investitionszeitraums vor der Abgabe der Steu-
ererklärung nicht einer „nachträglichen Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen” gleichzu-
stellen, die nach der Verwaltungsauffassung einem besonderen Anerkennungsrisiko ausgesetzt ist. 
Eine nachträgliche Inanspruchnahme liegt nur vor, wenn die Abzugsbeträge nicht schon im Rahmen 
der mit der Steuererklärung eingereichten Gewinnermittlung, sondern auf der Grundlage eines später 
gestellten Antrags begehrt werden.  
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Beispiel 
Da Unternehmer A keine Steuererklärungen für 2009 eingereicht hat, werden die Besteuerungsgrundlagen vom 
Finanzamt geschätzt. Im Einspruchsverfahren reicht A seine Steuererklärung am 03.09.2011 ein und beantragt 
einen Investitionsabzugsbetrag für den geplanten Kauf einer Abfüllmaschine. Obwohl A die Maschine bereits im 
Januar 2011 angeschafft hat, ist der Investitionsabzugsbetrag im Jahr 2009 zulässig. 

Zum Hintergrund 

Für die künftige Anschaffung oder Herstellung von neuen oder gebrauchten abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens kann ein Investitionsabzugsbetrag von bis zu 40 % der vo-
raussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd geltend gemacht werden. 
Dies setzt voraus, dass das Wirtschaftsgut nahezu ausschließlich, d. h. mindestens zu 90 %, betrieb-
lich genutzt werden soll.  
 
Die Investitionsfrist, innerhalb derer das Wirtschaftsgut angeschafft oder hergestellt werden muss, 
beträgt drei Jahre. Unterbleibt die Investition, ist der Abzug im Jahr der Vornahme rückgängig zu ma-
chen. Das führt rückwirkend zu einer Gewinnerhöhung und zu einer Verzinsung der daraus resultie-
renden Steuernachforderung in Höhe von 6 % im Jahr. 
 
BFH-Urteil vom 08.06.2011, Az. I R 90/10 
 
 

CC  FFÜÜRR  AARRBBEEIITTGGEEBBEERR  UUNNDD  AARRBBEEIITTNNEEHHMMEERR  
 

Minijobs: Durch Tankgutscheine wird die 400-EUR-Grenze nicht überschritten  
 
Werden die formalen Voraussetzungen eingehalten, handelt es sich bei einem Tankgutschein um 
einen Sachbezug, auf den die 44-EUR-Freigrenze anzuwenden ist. Das heißt: Die 400-EUR-Grenze 
wird mit einem Tankgutschein von bis zu 44 EUR nicht überschritten.  
 
Hinweis:  
Nicht zulässig wäre es, den Monatsverdienst eines Minijobbers um 44 EUR zu kürzen und anstelle 
dessen einen Tankgutschein zu gewähren. Denn der Sachbezug ist nur dann lohnsteuer- und sozial-
versicherungsfrei, wenn er zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird.  

Hintergrund 

Der Bundesfinanzhof hatte sich jüngst mit der Frage beschäftigt, ob es sich bei Tankkarten, Benzin- 
und Geschenkgutscheinen um Barlohn oder eine Sachzuwendung handelt. Die Kernaussagen in Kür-
ze:  
 
· Entscheidungserheblich ist, was der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber auf Grundlage der arbeits-

rechtlichen Vereinbarung beanspruchen kann – Geld oder eine Sache. Kann der Arbeitnehmer nur 
die Sache selbst beanspruchen, liegen Sachbezüge vor. Unerheblich ist dann, ob der Arbeitneh-
mer die Sache unmittelbar vom Arbeitgeber bezieht oder auf Kosten des Arbeitgebers von einem 
Dritten. 

 
· Hat der Arbeitnehmer dagegen auch einen Anspruch darauf, dass sein Arbeitgeber ihm anstelle 

der Sache den Barwert auszahlt, liegen selbst dann keine Sachbezüge vor, wenn der Arbeitgeber 
die Sache zuwendet. 

 
Lesen Sie hierzu auch unsere Mandanteninformation "steuerfreie/pauschal versteuerte und sozialab-
gabenfreie Zusatzleistungen für 400 €-Aushilfen (auf unserer Homepage www.wms-stb.de). 
 
BFH-Urteile vom 11.11.2010, Az. VI R 27/09, Az. VI R 41/10, Az. VI R 40/10, Az. VI R 21/09, Az. VI R 26/08 
. 

ELENA-Verfahren wird eingestellt 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales haben sich darauf verständigt, das ELENA-Verfahren schnellstmöglich einzustellen. Der 
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Grund liegt in der fehlenden Verbreitung der qualifizierten elektronischen Signatur. Umfassende Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass sich dieser Sicherheitsstandard, der für das ELENA-Verfahren 
datenschutzrechtlich geboten ist, in absehbarer Zeit nicht flächendeckend verbreiten wird. 
 
Die bisher gespeicherten Daten sollen unverzüglich gelöscht und die Arbeitgeber von den bestehen-
den elektronischen Meldepflichten entlastet werden. In Kürze soll ein Entwurf für ein Aufhebungsge-
setz vorgelegt werden. 

Zum Hintergrund:  

Seit 2010 müssen jeden Monat teilweise hochsensible Arbeitnehmer-Daten an eine zentrale Spei-
cherstelle gemeldet werden. Mithilfe dieser Daten sollte die Arbeitgeberverpflichtung zur Ausstellung 
von Entgelt- bzw. Lohnbescheinigungen durch ein elektronisches Verfahren ersetzt werden. Anträge 
auf Sozialleistungen sollten so beschleunigt werden.  
 
Gemeinsame Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales vom 18.07.2011 
 

Trotz Tätigkeit in verschiedenen Filialen nur eine regelmäßige Arbeitsstätte 
 
Ein Arbeitnehmer kann nicht mehr als eine regelmäßige Arbeitsstätte haben. Unter Änderung seiner 
bisherigen Rechtsprechung entschied der Bundesfinanzhof in drei Urteilen, dass der ortsgebundene 
Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit nur an einem Ort liegen kann. Allein der Umstand, dass der Ar-
beitnehmer eine Tätigkeitsstätte im zeitlichen Abstand immer wieder aufsucht, reicht für die Annahme 
einer regelmäßigen Arbeitsstätte jedenfalls nicht aus.  
 
An der bisherigen Sichtweise, dass ein Arbeitnehmer, der in mehreren betrieblichen Einrichtungen des 
Arbeitgebers tätig ist, auch mehrere regelmäßige Arbeitsstätten haben kann, hält der Bundesfinanzhof 
nicht länger fest. 

Tätigkeitsstätte mit zentraler Bedeutung 

Maßgeblich für die Einordnung als regelmäßige Arbeitsstätte ist, dass der Tätigkeitsstätte eine hinrei-
chend zentrale Bedeutung gegenüber den weiteren Tätigkeitsorten zukommt. Dabei ist zu berücksich-
tigen, welcher Tätigkeitsstätte der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugeordnet worden ist, welche Tä-
tigkeit er an den verschiedenen Arbeitsstätten im Einzelnen wahrnimmt und welches konkrete Gewicht 
diese Tätigkeit hat.  
 
Beachte: Der Bundesfinanzhof stellt heraus, dass der Arbeitnehmer insgesamt eine Auswärtstätigkeit 
ausübt, wenn keine der Tätigkeitsstätten eine hinreichend zentrale Bedeutung gegenüber den ande-
ren Tätigkeitsorten hat. In diesen Fällen hat der Angestellte keine einzige regelmäßige Arbeitsstätte! 

Steuerliche Auswirkungen 

Durch diese Entscheidungen wird das steuerliche Reisekostenrecht in vielen Fällen vereinfacht. Kom-
plizierte Berechnungen des geldwerten Vorteils wegen mehrerer regelmäßiger Arbeitsstätten, das 
Aufsplitten der Entfernungspauschale beim Aufsuchen mehrerer Tätigkeitsstätten an einem Arbeitstag 
und die entsprechend komplizierte Ermittlung von Verpflegungsmehraufwendungen werden künftig 
entbehrlich.  
 
Je nachdem, ob es sich um eine regelmäßige Arbeitsstätte oder eine Auswärtstätigkeit handelt, hat 
das u.a. die folgenden steuerlichen Konsequenzen: 
  
Fahrtkosten 
· Regelmäßige Arbeitsstätte:  

Entfernungspauschale (0,30 EUR je Entfernungskilometer zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Arbeitsstätte) 

 
· Auswärtstätigkeit:  

„Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR je gefahrenen Kilometer) 
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Verpflegungsmehraufwand  
· Regelmäßige Arbeitsstätte:  

keine Verpflegungspauschale   
 

· Auswärtstätigkeit: 
Verpflegungspauschale je nach Abwesenheitszeiten 

 
BFH-Urteile vom 09.06.2011: Az. VI R 55/10, Az. VI R 36/10, Az. VI R 58/09 
 

Kostenloser Leitfaden rund ums Praktikum 
 
Haben Praktikanten Anspruch auf Vergütung und Urlaub? Welche sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften sind zu beachten? Diese und andere Fragen beantwortet ein umfassender Leitfaden, der 
u. a. vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erarbeitet wurde. 
 
Der Leitfaden, der auch Vertragsmuster enthält, hat den Titel „Praktika – Nutzen für Praktikanten und 
Unternehmen“ und kann auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales kostenlos 
heruntergeladen werden.  
 
BAMS, Mitteilung vom 25.08.2011 
 

Reine Softwareüberlassung ist lohnsteuerpflichtig 
 
Die private Nutzung eines betrieblichen PCs ist steuerfrei. Bleibt der PC im Eigentum des Arbeitge-
bers greift die Steuerbefreiung auch dann, wenn der Arbeitnehmer den PC zu Hause privat nutzen 
kann. Dabei umfasst die Steuerbefreiung nicht nur die private Gerätenutzung, sondern auch die zu-
sätzliche Überlassung von Zubehör und Software.  
 
Anders sieht es hingegen aus, wenn Zubehör und Software ohne einen betrieblichen PC überlassen 
werden, der Arbeitnehmer die Software also z. B. auf seinem privaten PC nutzt. Dann muss der Ar-
beitnehmer einen geldwerten Vorteil versteuern. Darauf haben sich die Lohnsteuer-Referatsleiter der 
obersten Finanzbehörden der Länder verständigt. 
 
Interessieren Sie sich für weitere steuerfreie und sozialabgabenfreie Zuwendungen an Mitarbeiter? 
Dann bietet Ihnen unsere Mandanteninformation zu diesem Thema zahlreiche Hinweise (zu finden auf 
unserer Homepage www.wms-stb.de). Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich. 
 
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, Runderlass ESt-Nr. 195 vom 22.09.2010 
 
 
DD  FFÜÜRR  IIMMMMOOBBIILLIIEENNEEIIGGEENNTTÜÜMMEERR  UUNNDD  VVEERRMMIIEETTEERR  
 
 

Vermietungsbemühen bei Leerstand plausibel nachweisen 
 
Das Finanzamt lässt den Werbungskostenabzug für die Dauer des Leerstands nur dann zu, wenn der 
Vermieter seine Vermietungsbemühungen plausibel nachweisen kann.  
 
In einem vom Finanzgericht Thüringen entschiedenen Fall wohnte die Eigentümer-Familie im 2. Ober-
geschoss. Nach einer umfangreichen Sanierung zogen die Eltern in das 1. Obergeschoss des Hau-
ses. Die Kinder blieben im 2. Obergeschoss wohnen. Die Sanierungsaufwendungen machten die El-
tern als Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung geltend. Dies lehnte das Finanzgericht 
Thüringen jedoch ab, da es keine nachhaltigen Vermietungsversuche erkennen konnte.  
 
Zu dieser Ansicht gelangte das Finanzgericht u.a. deshalb, weil sich die Vermietungsbemühungen nur 
auf zwei Zeitungsanzeigen und einige, nicht bewiesene Aushänge in einem Supermarkt beschränkten. 
Darüber hinaus ließen die Anzeigen wichtige Informationen zu Lage, Größe, Preis und Ausstattung 
der Wohnung vermissen.  
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Hinweis:  
Steht eine Immobilie längere Zeit leer, sollte ein Hausbesitzer bei vergeblichen Vermietungsbemühun-
gen besonders intensiv darauf hinwirken, den Zustand der Immobilie zu verbessern bzw. marktgerech-
ter zu machen. Bleibt er untätig, spricht das nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nämlich gegen die 
Einkünfteerzielungsabsicht.  
 
FG Thüringen, Urteil vom 03.11.2010, Az. 3 K 285/10; BFH-Urteil vom 25.06.2009, Az. IX R 54/08 
 

Aussicht auf Schuldzinsenabzug nach einem Verkauf der Mietimmobilie 
 
Die Frage, ob nachträgliche Schuldzinsen bei den Mieteinkünften als Werbungskosten zu berücksich-
tigen sind, wenn der Veräußerungserlös nicht zur Tilgung der zur Finanzierung aufgenommen Darle-
hen ausreicht, beschäftigt weiter die Finanzgerichte. Nachdem das Finanzgericht Baden-Württemberg 
einen entsprechenden Abzug abgelehnt hat und damit die Meinung der Finanzverwaltung bestätigt, 
macht das Finanzgericht Düsseldorf den Steuerpflichtigen Hoffnung und hat in einem aktuellen Fall 
die Vollziehung des Steuerbescheides ausgesetzt.  
 
Für das Finanzgericht Düsseldorf bestehen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass der Bundesfinanzhof 
zugunsten der Steuerpflichtigen entscheiden wird. Die Richter stützen diese Einschätzung u. a. da-
rauf, dass der Bundesfinanzhof die Revision gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg 
aufgrund der erhobenen Nichtzulassungsbeschwerde zugelassen hat. Des Weiteren verweist das 
Finanzgericht auf namhafte Stimmen der Fachliteratur, die ebenfalls Bedenken gegen die Nichtbe-
rücksichtigung äußern. 

Zum Hintergrund:  

Auslöser ist die geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu wesentlichen Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften. Danach können Schuldzinsen nach dem Verkauf von GmbH-Anteilen nachträg-
liche Werbungskosten darstellen, wenn der Veräußerungserlös nicht zur Kredittilgung ausreicht. Die 
Finanzverwaltung überträgt diese Rechtsprechung derzeit aber nicht auf Fälle, in denen eine fremd-
vermietete Immobilie veräußert wird.  
 
FG Düsseldorf, Beschluss vom 30.05.2011, Az. 9 V 1474/11 A (F); FG Baden-Württemberg, Urteil vom 01.07.2010, Az. 13 K 
136/07, Rev. BFH Az. IX R 67/10; BFH-Urteil vom 16.03.2010, Az. VIII R 20/08; OFD Frankfurt vom 21.01.2011, Az. S 2211 A - 
17 - St 214 
   
 
EE  FFÜÜRR  KKAAPPIITTAALLAANNLLEEGGEERR  
 
 

Daten auf angekauften Banken-CDs dürfen verwertet werden 
 
Nach einem Beschluss des Finanzgerichts Köln bestehen keine ernstlichen Zweifel daran, dass die 
Verwaltung angekaufte ausländische Bankdaten bei der Besteuerung verwenden darf. Das Finanzge-
richt stützt sich dabei insbesondere auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahr 2010, wonach entsprechende Informationen im Steuerstrafverfahren verwertbar sind und Ermitt-
lungen der Steuerfahndung rechtfertigen können.  
 
Hinweis:  
Durch den Beschluss hat erstmals ein Finanzgericht die Verwertung angekaufter ausländischer Bank-
daten im Besteuerungsverfahren bestätigt.  
 
FG Köln, Beschluss vom 15.12.2010, Az. 14 V 2484/10; BVerfG vom 09.11.2010, Az. 2 BvR 2101/09  
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Lebensversicherungen noch in 2011 abschließen 
 
Wer mit dem Gedanken spielt, eine Lebensversicherung abzuschließen, sollte mit seiner Entschei-
dung nicht mehr allzu lange warten. Denn bei einem Vertragsabschluss ab 2012 müssen zwei Nach-
teile in Kauf genommen werden. 
 
Für Neuverträge, die ab dem 01.01.2012 abgeschlossen werden, beträgt der Garantiezins nur noch 
1,75 %. Erfolgt der Abschluss noch in 2011, werden immerhin 2,25 % garantiert.  
 
Ein weiterer Aspekt, der für einen Vertragsabschluss in 2011 spricht, hängt mit der Besteuerung in der 
Auszahlungsphase zusammen. Bei Verträgen, die seit 2005 abgeschlossen werden, ist als steuer-
pflichtiger Ertrag der Unterschied zwischen der Versicherungsleistung und den entrichteten Beiträgen 
zu ermitteln. Erfolgt die Auszahlung nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und 
nach Ablauf von zwölf Jahren nach Vertragsabschluss, ist nur die Hälfte des Unterschiedsbetrages 
steuerpflichtig. Wird der Vertrag erst in 2012 abgeschlossen, erhöht sich die Altersgrenze auf 62 Jah-
re.  
 

Monatliche Gebühr für Darlehenskonto unwirksam 
 
Die Klausel über die Zahlung einer monatlichen Gebühr für die Führung des Darlehenskontos in den 
AGB einer Bank ist unwirksam. 
 
Der Bundesgerichtshof begründet sein Urteil wie folgt: Die Kontoführungsgebühr dient nicht der Abgel-
tung einer vertraglichen Gegenleistung oder einer zusätzlichen Sonderleistung. Die Bank führt das 
Darlehenskonto vielmehr ausschließlich zu eigenen buchhalterischen bzw. zu Abrechnungszwecken. 
Auf die Führung eines gesonderten Kontos ist der Kunde in der Regel nicht angewiesen.  
 
BGH-Urteil vom 07.06.2011, Az. XI ZR 388/10 

 


